
 

 

 

Stellenprofil Pfarrperson 
Reformierte Kirchgemeinde Meggen, Adligenswil und Udligenswil (MAU) 

https://www.reflu.ch/meggen-adligenswil-udligenswil 

 

1.Wie viele Gemeindemitglieder und wie viele aktive Mitglieder zählt die Kirchgemeinde?  

Die Kirchgemeinde MAU zählt ca. 2'000 Gemeindemitglieder; als aktiv nehmen wir ca. 200 Personen 
wahr.  

2. Was sind die Ziele und Visionen unserer Kirchgemeinde?  

Unsere Vision lautet: «Unseren Glauben mit Freude leben und weitergeben»; ausgehend davon 

intensivieren wir unsere Aktivitäten und den Kontakt mit Menschen.  

3. Wie ist die Arbeitsaufteilung unter den drei Gemeinden MAU geregelt?  

Die neue Pfarrperson wird im Stellenpensum von 60-70% für die Gemeinden Adligenswil und 
Udligenswil zuständig sein. Pfarrer Hartmut Schüssler betreut in erster Linie die Gemeinde Meggen. 
Das Pfarrteam legt Wert auf eine kollegiale Zusammenarbeit.  

4. Welches sind die Hauptaufgaben der neuen Pfarrperson?  

Gottesdienste, Kasualien, Seelsorge und Konfirmationsunterricht evtl. zusammen mit Pfarrer Hartmut 
Schüssler. Teamsitzungsleitung im Wechsel mit dem Pfarrkollegen, Gemeindeaufbau zusammen mit 
dem Team. 

Zusätzlich kommen folgende Aufgaben hinzu: JuKi-Anlässe, Sommerlager, Asylbegleitgruppe, 
Ökumenische Anlässe und Gruppe 

Optional: Witwen-und Witwertreff, Taizégebet 

Zusätzlich ist Religionsunterricht möglich. 

5. Wie viele Gottesdienste sind von der neuen Pfarrperson pro Jahr zu gestalten?  

Je nach Stellenpensum ca. 30 Gottesdienste plus monatliche Andachten im Alters- und 
Gesundheitszentrum Adligenswil. Gottesdienste werden im Wechsel in Adligenswil und Meggen 
angeboten, einzelne ökumenische Gottesdienste finden in Udligenswil statt.  

6. Wie viele Kasualien fallen im Jahresdurchschnitt an?  

Ca. 7-9 Bestattungen, Taufen im Gottesdienst, Trauungen.  

7. Über welche weiteren Aktivitäten verfügt die Kirchgemeinde?  

https://www.reflu.ch/meggen-adligenswil-udligenswil


Zäme Singe, Fiire mit de Chliine, Witwen- und Witwerträff, Café Thomas, Wörterkreis, 
Themennachmittag, , Frau trifft sich, Mann sieht sich, 60plus Frühstück, Gemeinde übergreifende 
Anlässe, Power Girls, Power Boys, Gemeindeferien. 

8. Wie ist die Stellvertretung geregelt?  

Die beiden Pfarrpersonen vertreten sich gegenseitig. Es kommen auch externe Stellvertretungen zum 
Einsatz, besonders in den Sommerferien.  

9. Wie werden die Amtswochen geregelt?  

Es gibt keine Amtswochen, man ist für die Beerdigungen in den jeweiligen Dörfern verantwortlich. In 
den Ferien ist die jeweils andere Person zuständig.  

10. Wie viele Stunden beträgt das wöchentliche Unterrichtspensum im Bereich JuKi- 
Konfirmandenunterricht?  

Der Konfunterricht gehört zum Pflichtenheft. Dazu gehört wöchentlicher Unterricht in der 3. 
Oberstufe, ein Konflager und allenfalls weitere Anlässe.  

In der 1. und 2. Oberstufe erfolgt der Religionsunterricht an 4 Wochenenden, welche zusammen mit 
Sozialdiakonin Petra Müller durchgeführt werden.  

 Religionsunterricht kann nach Absprache mit dem RU-Rektorat übernommen werden.  

11. Gibt es ein Sekretariat für administrative Unterstützung?  

Ja, es besteht ein kompetentes Sekretariat in Meggen und eine Stelle für Kommunikation. 

12. Wie ist der Sitzungsrhythmus?  

Teamsitzungen 14-täglich, Sitzungen des Kirchenvorstandes monatlich.  

13. Wie setzt sich das Team der Kirchgemeinde MAU zusammen?  

Zwei Pfarrpersonen, zwei Sozialdiakoninn, eine Sekretärin, zwei Sigristinnen, vier Katechetinnen, ein 
Organist, ein Kommunikationsmitarbeiter.  

14. Wie viele Mitglieder zählt der Kirchenvorstand und wie setzt sich dieser zusammen? Wie 
viele Sitzungen fallen pro Jahr an?  

Der Kirchenvorstand besteht aus 9 Personen. Die zwei Pfarrpersonen sind von Amtes wegen Mitglied 
des Kirchenvorstandes. Die Sitzungen finden i.d.R. 1x monatlich statt.  

15. Besteht eine Wohnpflicht in der Gemeinde?  

Die Wohnungslösung ist verhandelbar. Verankerung und Sichtbarkeit in der Gemeinde sind 
erwünscht.  

16. Was sind die Anstellungsbedingungen?  

Die Anstellung erfolgt gemäss Personalgesetz der Evangelisch-reformierten Landeskirche des 
Kantons Luzern.  

Adligenswil, 23.02.2026 


